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Die bare Verrechnung unabhängig vom eigentlichen Briefbeförderungsentgelt hielt sich in 
Bayern deswegen so lange, weil die Einschreibgebühren einen staatlich genehmigten 
Nebenbezug der Postmitarbeiter darstellten, ein Emolument. Dies war ein gewohnheits-
rechtliches Relikt der Reichspost12, das man zusammen mit deren Mitarbeitern wenigstens 
teilweise übernahm. Wo das Postpersonal ausschließlich aus Beamten bestand, wurden 
diese Einkünfte nach einigem Hin und Her entsprechend einem festgelegten Schlüssel bzw. 
über einen Fond unter den Mitarbeitern verteilt, während sie ab 1851 bei Expeditionen, 
bei denen Privatleute als Subunternehmer der Post auftraten, definitiv in Verbindung mit 
Vorschüssen und Tantiemen in die Taschen der Betreiber flossen; diese hatten zuvor häu-
fig fixe Anteile an den Einnahmen aus Brief- (33%) und Fahrpost (10%) bezogen. Die glei-
che Regelung wurde 1860 für die Postablagen eingeführt.13 Das Emolumentenwesen blieb 
übrigens auch nach dem Stichtag 1. März 1874 erhalten, was durchaus Kritik hervorrief14:

Was aber wird das bayerische oberste Rechnungs- und Finanzcollegium dazu 
sagen[,] daß die bayerischen Postanstalten, weil [die Einschreibungsgebühren] 
ihnen nach wie vor als Emolumente verbleiben, sich dieselben einfach die von 
ihnen selbst auszufertigenden Atteste zu gut schreiben dürfen, somit, allen wirth-
schaftlichen und rechnerischen Grundsätzen entgegen, einen Betrag von ungefähr 
125.000 fl. an Postgefällen sich abschreiben ohne weiteren Nachweis als den der 
eigenen Angabe? Warum sollte da nicht jeder Posthalter seine gesammte geschäft-
liche und Familien-Correspondenz recommandieren, da ihm ja die Recommanda-
tionsgebühr sammt und sonders von der Postcasse ersetzt wird?

Die Zeit der Emolumente endete für die Beamten 1892, für die Expeditoren auf Dienstver-
trag vier Jahre vorher, 1888, als die Nebeneinkünfte durch reguläre Zulagen bzw. Vor-
schüsse ersetzt wurden.15

Eine Sonderstellung bei den Einlieferungsscheinen nahm die bayerische Pfalz ein. Abweichend 
vom 1816 auch hier eingeführten und bis zum Postvereinsbeitritt Bayerns gültigen Generaltarif 
lassen sich in »Rheinbayern« Postscheine nachweisen, auf denen für die Einschreibung 6 Kreuzer 
abgerechnet wurden. Bei der bayerischen Besitznahme der Posten auf dem Überrhein durch den 
Kommissär von Wolf stellte dieser fest, dass weder Emolumente noch Scheingebühren bestünden, 
»die Gebühren hiefür [gemeint ist wohl: für die Einschreibung] werden dem Ärar mit 1, öfters mit 
2 Decimes verrechnet«.16 Setzt man 1 Décime mit rund 3 Kreuzern gleich17, dann entsprächen 
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